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1. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN KITU 

1.1 DURCHFÜHRUNG 

  Der TV Gelterkinden führt in Zusammenarbeit mit dem Baselbieter Turnverband das Kantonale 
Jugendturnfest am Sonntag, 11. Juni 2023 in Gelterkinden durch. 

1.2 TEILNAHME KITU 

1.2.1 TEILNAHMEBERECHTIGUNG KITU 

Am Kantonalen Jugendturnfest sind alle in der STV-Admin (Adressdatenbank STV) gemeldeten, 
turnenden KITU-Kinder teilnahmeberechtigt.  

1.2.2 DURCHFÜHRUNGSEINSCHRÄNKUNGEN KITU 

Die Wettkampfleitung behält sich aus organisatorischen Gründen vor:  
- Bei zu grossen Meldezahlen eine Kontingentierung festzulegen 
- Bei zu wenig Anmeldungen Kategorien und Stärkeklassen zusammenzulegen 

1.2.3 NACHWEIS BEI WETTKÄMPFEN KITU 

Da es beim KITU noch keine namentlichen STV-Mitgliedkarten gibt, kann ein amtlicher Ausweis (z.B. 
Identitätskarte) bei den Kontrollen verlangt werden. 

1.3 ZUSTÄNDIGKEITEN KITU 

Für die Abwicklung der Wettkämpfe ist die Wettkampfleitung KITU zuständig. Allfällige weitere 
Bestimmungen der Wettkampfleitung sind ebenfalls verbindlich (letzte Weisungen, etc.). 

1.4 GELTUNGSBEREICH VORSCHRIFTEN KITU 

Die nachfolgenden Wettkampfvorschriften gelten für alle Wettkämpfe. 

1.5 ANGEBOTE KITU 

Anlässlich des Kantonalen Jugendturnfestes werden im KITU folgende Wettkämpfe angeboten: 

1.5.1 VEREINSWETTKÄMPFE KITU 

Kinderturnen (KITU) : 
- vierteiliger Vereinswettkampf KITU  
- Pendelstafette KITU 

1.6 MELDUNGEN KITU 

1.6.1 ALLGEMEINES KITU 

- Alle Meldungen für KITU-Vereine/Riegen müssen termingerecht online erfolgen  
- Die Anmeldung ist ab 1. November 2022 unter www.kjtf2023.ch möglich 
- Mit einem sep. Link auf der BLTV-Homepage kommt ihr auch direkt zum KITU-Anmeldetool  

1.6.2 DOPPELSTART KITU 

Grundsätzlich sind keine Doppelstarts erlaubt. Kinder, welche im Vereinswettkampf KITU, inkl. 
Pendelstafette starten, müssen einer KITU-Riege angehören und dürfen nicht zusätzlich im 
Vereinswettkampf Jugend eingesetzt werden. Kinder welche bereits in Jugendriegen sind, dürfen im 
Kitu nicht starten. 

1.6.3 TERMINE KITU 

Folgende Termine (Mail Eingang) sind einzuhalten: 
- Anmeldeschluss für alle Wettkämpfe 31. Dezember 2022 
- Meldung der provisorischen Kampfrichter KITU 31. Dezember 2022 
- Eingang Einzahlung Start- und Haftgeld 09. Januar 2023 
- Definitive namentliche Meldung Richter KITU 13. März 2023 
- Eingang Einzahlung (Festkarten, zusätzliche Leiterpreise) 13. März 2023 

1.6.4 MUTATIONEN KITU 

- Am Turnfest selber dürfen gesamt maximal gesamt 4 Teilnehmer nachgemeldet werden 
- Für jede Nachmeldung, Typ A + B, muss eine Festkarte an der Meldestelle gekauft werden 

http://www.kjtf2023.ch/
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1.6.5 ABMELDUNGEN KITU 

Jeder Rückzug der Anmeldung nach dem 13. März 2023, muss schriftlich begründet an sie 
Wettkampfleitung  gerichtet werden. Diese haben finanzielle Folgen und sind unter Punkt 3.4 
aufgeführt. 

1.7 VERLETZUNGEN KITU 

- Mitgebrachte Arztzeugnisse haben keine Gültigkeit 
- Turnende, welche sich im Wettkampf verletzen, werden beim Vereinswettkampf im Bestand 

mitgezählt 
- Ein Sanitätszeugnis des Sanitäters auf Platz des Kantonalen Jugendturnfest hat ab sofort 

Gültigkeit 

1.8 WEISUNGEN FÜR ALLE WETTKÄMPFE KITU 

Die aktuellen Weisungen sind mit einem separaten Link zu finden unter: www.kjtf2023.ch 

1.8.1 PFLICHTEN DER VEREINE/RIEGEN KITU 

Die Vereinsverantwortlichen haben gegenüber dem Organisator wie auch der Wettkampfleitung die 
Pflicht, für korrektes, sportliches Verhalten zu sorgen. 

1.8.2 ZENTRALE MELDESTELLEN VEREINE KITU 

1.8.2.1 MELDUNG DES VEREINS/RIEGEN KITU 

Vereine/Riegen melden sich spätestens 1 Stunden vor Wettkampfbeginn (Vereinswettkampf) bei 
der Zentralen Meldestelle (Primarschule Hofmatt) und spätestens 15 Minuten vor dem 
Disziplinen-Start auf dem Wettkampfplatz an. 

1.8.2.2 MELDUNG DER RICHTER KITU  

Richter holen ihre Unterlagen persönlich spätestens 1 Stunde vor Einsatzbeginn, an der 
Richtermeldestelle (Primarschule Hofmatt) ab.  
 
Die definitive Einsatzzeit  und Anlagezuteilung werden den Kampfrichtern KITU zwei Wochen vor 
dem Fest persönlich per E-Mail mitgeteilt. 
Die Disziplinenchef’s KITU erhalten zwei Wochen vor dem Fest ein separates Aufgebot per E-Mail 
für die Instruktionen auf dem Wettkampfgelände (voraussichtlich am Freitagabend, 9. Juni 2023). 

1.8.3 LEITERPREIS KITU 

Im Startgeld des vierteiligen Vereinswettkampf KITU ist ein Leiterpreis enthalten. Zusätzliche 
Leiterpreise können im KITU-Anmeldetool bestellt werden. 

1.8.4 RANGVERKÜNDIGUNG/SIEGEREHRUNGEN KITU 

- Die Rangverkündigungen finden im Rahmen der Schlussfeier statt  
- Für die Siegerehrungen haben die Turner im Vereins-Tenue zu erscheinen 
- Eine Vereinsfahne ist wünschenswert 

1.8.5 KAMPFRICHTER KITU 

KITU-Vereine/-Riegen sind verpflichtet Kampfrichter und zu melden. Die Meldung der Kampfrichter 
erfolgt online im KITU-Anmeldetool und ist Bestandteil der gültigen Anmeldung (inkl. Termingerechter 
namentlicher Meldung. 
 

1. Stärkeklasse : 3 Kampfrichter 
2. Stärkeklasse : 2 Kampfrichter 
3. Stärkeklasse : 2 Kampfrichter 
 

Bei den folgenden Vergehen wird ein Haftgeldabzug gemäss Punkt 3.4 vorgenommen: 
- Keine Kampfrichter Meldung 
- Nichtantreten des Kampfrichters 
- Unberechtigtes Verlassen der Wettkampfanlagen während des Einsatzes 

1.8.6 VERSICHERUNG 

Die als turnende STV-Mitglieder deklarierten Teilnehmenden sind gemäss Reglement bei der SVK 
des STV gegen Haftpflicht, Brillenschäden und Unfall (in Ergänzung) versichert. Im Weiteren ist das 
Reglement der Sportversicherungskasse des STV zu beachten. 
 

http://www.kjtf2023.ch/
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2. VEREINSWETTKÄMPFE KITU 

2.1 ALLGEMEIN KITU 

- Es gibt nur eine Kategorie 
- Es wird nicht unterschieden zwischen Turner und Turnerinnen 
- Pro Verein/Riege darf jede Disziplin nur einmal geturnt werden 
- Jeder Turnende darf pro Wettkampfteil nur einmal eingesetzt werden 

  

2.1.1 ALTERSSTUFE KITU 

- KITU Mixed Jahrgang 2016 und Jünger 

2.1.2 STÄRKEKLASSEN KITU 

KITU : 
 1. Stärkeklasse 13 und mehr Turnende 

2. Stärkeklasse 8 bis 12 Turnende 
3. Stärkeklasse  4 bis 7 Turnende 

2.1.3 ZUTEILUNG STÄRKEKLASSE KITU 

Sind drei oder weniger Vereine pro Stärkeklasse gemeldet, können Stärkeklassen zusammengelegt 
werden. 

2.1.4 BEWERTUNG KITU 

Sämtliche KITU-Kinder müssen 100 % in allen vier Wettkampfteilen eingesetzt werden. 

2.1.5 RANGLISTEN KITU 

Es werden folgende Ranglisten erstellt: 
- Eine Rangliste pro Stärkeklasse beim vierteiligen Vereinswettkampf KITU 
- Eine Rangliste für die Pendelstafette KITU 

2.1.6 TURNFESTSIEGER KITU 

Im vierteiligen Vereinswettkampf KITU wird der Erstklassierte der 1. Stärkeklasse Kantonaler 
Turnfestsieger KITU. 
 
Gibt es keine Anmeldungen in der 1. Stärkeklasse, rückt der Erstklassierter der 2. Stärkeklasse nach. 
Sollte es in der 2. Stärkeklasse ebenfalls keine Anmeldungen haben, wird kein Kantonaler 
Turnfestsieger erkoren. 
 
Gastvereine können nicht Kantonaler Turnfestsieger KITU werden. Der nächstfolgende einheimische 
Verein wird somit Kantonaler Turnfestsieger KITU. 

2.1.7 AUSZEICHNUNGEN KITU 

vierteiliger Vereinswettkampf: 
- Die Ränge 1-3 pro Stärkeklasse werden ausgezeichnet 

                Pendelstafette: 
- Die Ränge 1-3 werden separat ausgezeichnet 

2.1.8 VIERTEILIGER VEREINSWETTKAMPF KITU 

Der vierteilige Vereinswettkampf KITU besteht aus den folgenden vier Wettkampfteilen: 
- Memorielauf (MEM) 
- Wasserträger-Rundenlauf (WTR) 
- Ballzielwurf (BZW) 
- Hindernislauf (HDL) 

 
- Die Vereine starten in Gruppen à 4-7 Kinder 
- Grössere Riegen werden in mehrere Gruppen aufgeteilt 
- Bei mehreren Gruppen aus der gleichen Riege, werden die Resultate mit dem Durchschnitt 

gerechnet 
- Sämtliche KITU-Kinder müssen 100% in allen vier Wettkämpfen eingesetzt werden  

2.1.9 PENDELSTAFETTE KITU 

Beschrieb siehe unter 2.3 
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2.1.10 BODENBESCHAFFENHEIT KITU 

- Memorielauf (MEM) Tartan  
- Wasserträger-Rundenlauf (WTR) Tartan 
- Ballzielwurf (BZW) Tartan / ev. Teer 
- Hindernislauf (HDL) Rasen 

2.1.11 AUSRÜSTUNG KITU 

Für alle KITU-Disziplinen gelten: 
- Mind. einheitliche T-Shirts 
- Turnschuhe oder Wander-/Trekkingschuhe 

 
 

2.2 DISZIPLINEN KITU 

2.2.1 MEMORIELAUF (MEM) 

 
Beschrieb 

- Die Laufzeit beträgt 1:30 Minuten 
 
Alle Kinder starten gleichzeitig, rechts neben dem Pfosten. Am Ziel der ersten Teilstrecke liegen 
Memoriekarten in einem Reifen, mit offenem Bild nach oben. Jeder Läufer holt eine Memoriekarte, 
läuft um den Malstab zurück und legt die Karte hinter die Startlinie in den Reifen. Der Rundlauf geht 
weiter. 
 
Wertung 

- Die Gruppe erhält für jedes Memoriepaar 5 Punkte 
- Die Gesamtpunktzahl wird durch die Anzahl laufender Kinder dividiert 
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2.2.2 WASSERTRÄGER-RUNDENLAUF (WTR) 

 Beschrieb 
- Die Laufzeit beträgt 2:00 Minuten 

 
Beim Start füllt der erste Läufer den 3 dl Becher mit Wasser, trägt diesen zu Läufer 2 und übergibt den 
Becher. Läufer 1 bleibt am Platz von Läufer 2 stehen. Läufer 2 rennt zum nächsten Behälter und leert 
das  Wasser in den Kessel. Anschliessend rennt Läufer 2 um den Kessel herum zurück zum Start und 
übergibt den Becher Läufer 3. Der ganze Rundlauf geht weiter. 
 

 Wertung 
- Das Wasser im Becher darf nicht abgedeckt werden     
- Das Wasser im Behälter wird mit einem separaten Messbecher gemessen 
- Der Wasserstand im Messbecher wird in Millimeter (mm) gemessen und ergibt die Punktzahl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

2.2.3 BALLZIELWURF (BZW) 

 Beschrieb 
 

Die Kinder stehen in einer Reihe hintereinander. 1. Durchgang: Jedes Kind wirft nacheinander 5 
verschiedene Bälle (Basketball, Volleyball, Gymnastikball, Softball, Tennisball) in ein Fass. 
Anschliessend erfolgt der 2. Durchgang.  
 
Das Fass hat einen Durchmesser von ca. 46-50 cm und ist leicht nach vorne geneigt.  
Die Wurfdistanz beträgt 2,0 m ab Balken. 
Die Notenblätter müssen vorgängig mit Namen und Vornamen ausgefüllt werden. 
 

 Wertung 
- Jedes Kind hat 2 Versuche 
- Nur der bessere Versuch zählt 
- Pro Treffer erhält jedes Kind 5 Punkte 
- Die Gesamtpunktzahl wird durch die Anzahl Kinder dividiert 
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2.2.4 HINDERNISLAUF (HDL) 

 Beschrieb 

 
Die Kinder stehen in einer Reihe hinter der Startlinie. Der 1. Läufer hat in jeder Hand einen Frisbee mit 
je einem Softtennisball darauf. Auf los läuft er von rechts her im Slalom um die Malstäbe, unter der 
Hürde (Höhe = 80 cm) durch, über die Wippe, über die Langbank und über die Hürde (Höhe= 25 cm) 
zurück zur Startlinie. Dort übergibt er die Frisbees mit den Bällen dem nächsten Läufer, welcher hinter 
der Startlinie wartet. Der Hindernislauf beginnt von vorne, bis jedes Kind den Lauf einmal absolviert 
hat. 
 

 Wertung 
- Fällt ein Ball herunter, wird der Ball geholt 
- Der HDL wird an der Stelle/Ort des Ballverlustes weitergeführt 
- Die Gesamtzeit wird durch die Anzahl Kinder dividiert 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 PENDELSTAFETTE KITU 

2.3.1 PENDELSTAFETTE (PS) 

  
  Beschrieb 

 Die Ausscheidungsläufe finden direkt nach den KITU-Vereinswettkämpfen statt.  
 Eine Nachmeldung vor Ort ist möglich, sofern es noch freie Bahnen hat. 
 Sofern ein Verein gemäss Anmeldung zu wenig oder übrige Kinder hat, kann dies im  
 KITU-Anmeldetool vermerkt werden, so dass z.B. ein kleiner Verein auch starten könnte  
 (nur mit Absprache mit der KITU-Wettkampf-Leitung). 
Die schnellsten sechs Gruppen bestreiten den Finallauf am Nachmittag. 
 Die Notenblätter müssen vorgängig mit Namen und Vornamen ausgefüllt werden. 
 

- Eine Gruppe besteht aus 8 KITU-Kindern 
- Es dürfen mehrere Gruppen pro Verein starten 
- Die Kinder dürfen nur in einer Gruppe laufen 
- Die Strecke von ca. 40-60 m läuft jedes Kind einmal   
- Der Wechsel erfolgt nach Handschlag 
- Die Teilnehmer einer Gruppe müssen in einheitlichen Tenues (mind. Oberteil) antreten 
- Die sechs schnellsten Gruppen starten im Final 

 
Die Anmeldung der Pendelstafette erfolgt online im KITU-Anmeldetool. 
Die Rangverkündigung findet direkt nach den Finalläufen auf dem Platz statt.  
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3. FINANZEN KITU 

3.1 EINZAHLUNG START- UND HAFTGELD KITU 

Pro Anmeldung (= Vereinsnummer im Anmeldetool) muss das Start- und Haftgeld einbezahlt werden. 
Die Anmeldung ist nur mit Einzahlung des Start- und Haftgeldes bis Anmeldeschluss gültig.  
 

Kontoverbindung: 
TV Gelterkinden KJTF 2023, 4460 Gelterkinden 
IBAN CH43 0076 9438 7647 0200 1 
Basellandschaftliche Kantonalbank, 4410 Liestal 

 
Es werden keine Rechnungen verschickt. Die Rechnung ist nach der abgeschlossenen Anmeldung 
aus der Online-Anmeldung des BLTV-Anmeldetool ersichtlich und kann ausgedruckt werden. 
Nach jeder Änderung im Anmeldetool erscheint eine neue Zusammenstellung der Rechnung. 

3.1.1 HAFTGELD KITU 

- Vereinswettkampf KITU  Fr.  500.00 
 
Bei Absage des Anlasses auf Grund einer ausserordentlichen Situation oder Massnahme, behält sich 
das OK vor, das Haftgeld oder einen Teil des Haftgeldes zurückzubehalten. 

3.1.2 RÜCKERSTATTUNG HAFTGELD KITU 

Das Haftgeld wird bei korrekter Anmeldung und Einzahlung sowie fairem Verhalten am Turnfest 
zurückerstattet, sofern eine entsprechende Bank/Postverbindung mit Kontonummer des Vereins bei 
der Anmeldung vorliegt. 

3.2 STARTGELD KITU 

Das Startgeld KITU beträgt:  
- pro vierteiliger Vereinswettkampf KITU inkl. Pendelstafette + inkl. 1 Leiterpreis Fr.  100.00 

3.2.1 ABMELDUNG/RÜCKERSTATTUNG STARTGELD KITU 

Bei Abmeldungen nach dem 13. März 2023 wird kein Startgeld zurückerstattet. 

3.3 LEITERPREISE/TURNKREUZE KITU 

Beim vierteiligen Vereinswettkampf KITU ist ein Leiterpreis im Startgeld inbegriffen 
- Zusätzliche Leiterpreise können im KITU-Anmeldetool bestellt werden Fr.  50.00 
- Zusätzliche Turnkreuze können im KITU-Anmeldetool bestellt werden Fr.  4.00 

3.4 HAFTGELDABZÜGE KITU 

Vom Haftgeld werden folgende Abzüge gemacht: 
- Nichteinhalten der Termine, pro Fall und Tag (Mail Eingang)  Fr. 10.00 
- Abmelden/Fernbleiben von Vereinen/Riegen pro Wettkampf  Fr.  500.00 
- Abmelden/Fernbleiben von Kampfrichter Fr.  50.00 
- Rückzug der Anmeldung nach dem 13. März 2023  Fr.  500.00 
- Verstoss bei Festkartenkontrolle Fr. 50.00 

3.5 FESTKARTEN KITU 

Alle am Kantonalen Jugendturnfest aktiv Teilnehmenden (inkl. Leiter + Betreuer), 
haben eine Festkarte zu kaufen.  
Im Festkartenpreis (Typ A und Typ B) ist ein ÖV-Billett des TNW-Tarifverbundes inbegriffen.  
 
 Typ A KITU vierteiliger Vereinswettkampf  (inkl. Turnkreuz, ÖV-Billett) Fr. 27.00 
 Typ B KITU für Leiter und Betreuer            (Turnkreuz, ÖV-Billett) Fr.  6.00 
 
Nachmeldungen für zusätzliche Leiter + Betreuer vor Ort möglich. 
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4. RECHTSBELEHRUNG KITU 

4.1 FINANZIELLE VERPFLICHTUNGEN 

Vereine, die den finanziellen Verpflichtungen (Haftgeld, Startgeld, Rechnungen Organisatoren) nicht 
nachgekommen sind, werden zum Start nicht zugelassen. Bei Zahlungen, die weniger als fünf Tage 
vor dem Anlass erfolgen, ist das Vorlegen der Quittungen notwendig. 

4.2 VERBINDLICHKEIT DER WETTKAMPFVORSCHRIFTEN 

Mit der Teilnahme am Anlass werden von den Teilnehmenden die Wettkampfvorschriften, die für den 
Wettkampf massgebenden Reglemente wie auch die Teilnahmebedingungen anerkannt. 

4.3 PROTESTE 

Das Protest- und Rekurs Wesen ist im aktuellen Reglement Sanktionen und Bussen des 
Schweizerischen Turnverbandes geregelt. Für das KITU wird es genau so geregelt.  

4.4 EINSPRACHEN 

Einsprachen gegen Entscheide der Wertungsgerichte oder der Wettkampfleitung sind innert  
15 Minuten nach Bekanntgabe der Note, der Wettkampfleitung schriftlich einzureichen. Gleichzeitig ist 
eine Einsprache-Gebühr von 100.00 Franken abzugeben. 
Bei Ablehnung der Einsprache verfällt die Gebühr zu Gunsten des Organisators. 

4.5 VERHALTEN TEILNEHMENDE 

Vereine, Gruppen und Einzelturnende, die den Wettkampfvorschriften, den Anordnungen der 
Wettkampfleitung oder den Anordnungen der Organisatoren zuwiderhandeln, werden zur 
Rechenschaft gezogen. Sie können gemäss Anhang 1 oder dem aktuellen Reglement Sanktionen 
und Bussen des STV, bestraft werden. 
Für fehlbare Einzelpersonen, die einem am Anlass teilnehmenden Verein angehören, haftet der 
Verein solidarisch. 

4.6 VERFÜGUNGEN GEGEN FEHLBARE VEREINE 

Wir verweisen auf das aktuelle Reglement Sanktionen und Bussen vom Schweizerischen 
Turnverband. Für das KITU wird es genau so geregelt. 

4.7 ANORDNUNGEN WETTKAMPFLEITUNG/OK 

Die Anordnungen der Wettkampfleitung und des Organisationskomitee (OK) sind für alle Turner und 
Turnerinnen des Anlasses verbindlich. 

5. SCHLUSSBESTIMMUNGEN KITU 

5.1 ÄNDERUNGEN 

Die Wettkampfleitung ist berechtigt, diese Wettkampfvorschriften zu ändern respektive zu ergänzen 
und anzupassen, wenn neue Erkenntnisse dies erfordern.  

5.2 INFORMATION 

Organisatorische Weisungen und Anordnungen der Wettkampfleitung oder des OK werden den 
Vereinen in geeigneter Form zur Kenntnis gebracht. Während dem Anlass haben sich die Turner und 
Turnerinnen über allfällige Korrekturen zu informieren. 
Alle Änderungen, Ergänzungen und Präzisierungen werden auf der www.kjtf2023.ch publiziert.   

5.3 INTERPRETATION 

Bei Unklarheiten und über allfällig in diesen Vorschriften nicht geregelte Punkte entscheidet die 
Wettkampfleitung. 

5.4 DURCHFÜHRUNG 

Der Anlass findet bei jeder Witterung statt. 

http://www.bltv.ch/
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6. STAND DER WETTKAMPFVORSCHRIFTEN KITU 

 
DES BASELBIETER TURNVERBAND – BLTV 
 
LUPSINGEN, 01. NOVEMBER 2022 
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Kathrin Frey Kron 
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